
173 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

Über' die Regierungsvorlage (114 der Bei- Dr. Ha us e r, Hanna Hag e r;und der Aus
lagen): Bundesgesetz über die Pensionsver- schußobmann Abgeordneter Ho r r sowie der 
siclterulJ.g für das Notariat (Notarversiclte- Vizekanzler und Bundesminister für soziale' Ver-

rungsgesetz 1972- NVG 1972) waltung lng. H ä u s e r. 

Der· vorliegende Gesetzentwurf hat zum Ziel Zu der Regierungsvorlage btachten die Abge-
. G ch ff d . d h· ordneten Dr. Sc h r an z" Dr; Ha'u s e rund ern esetz zu s a en, as mIt er eutlgen 

Auffassung über eine· Sozialversicherungseinrich- Me I t e r bzw. Me I t e r, Hanpa Hage, rund 
Bur ger, bzw. M eIt ~ r. , Han.na Ha g. e r un~ tung in Einklang steht, ohne grundsätzliche Kn- , 
We den i g J·e einen Abänderllngsantrag ei.n. derung der wesentlichen Bestimmungen der No-' , ' 
Auße, rdem hat der Ausschu.ß. 'e.inige Dr.uckfeliler~ tarversichewng, nämlich der V ol'!schriften über 

d f berichtigungen v. orgenom" men. . , " 'en Um mg ,des VerSlichertenkieis,es; über die Art ~ ~.'_ 
und den Umfang der Leistungen und deI' Bei- Bei der Abstimmu~g ,wurde die _Regierung~-
träge sowie über die Verwaltung der Versiche- _vorlage unter Berücksichtigung der drei ober'
rungsanstalt. wähnten Abänderungsanträgesowie von, Druck-

Der Aufbau des Gesetzeritwurfes folgt dem fehlerberichtigungen tei:ls einstimmig, teils -mit 
Aufbau der übrigen Pensionsversicherungen im Stimmenmehrheit angenommen. 

Rahmen der 'Sozialversicherung. Im Zusammen- Als Ergebnis seiner Beratung st~l1t somit der 
hang mit dem Aufbau des Entwurfes ist auf die Ausschuß. für soziale Verwaltung den An t r ag~ 
Einführung eines Begriffskataloges zu verweisen, der Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
der zur übersichtlichkeit der Regelung beitragen rung vorgelegten Gesetzentwurf-(114 der Bei
soll. lagen) init den an g e sC h 1 05$ e ne n Ab ä n-

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die der u n gen die verfassungsmäßige Zustiminung 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 27. Jänner erteilen. 
1972 der' Vorber;ltung unterzogen. An der 
Debatte beteiligten sich außer dem Berichterstat
ter die Abgeordneten Dr. Sc h r an z, M e I t e r, 

Herta Winklet 
Berichterstatter 

Wien, am 27. Jänner 191.2: ,. 

Horr 
Obhl~nn 

... ~. 

.j. 
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2 173 der Bejll~n 

-j. 

Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 114 der Beilagen 

1. § 2 Z. 5 hat zu lauten: 

,,5 T ä t i g k e i tim N o' t a r i a t: die be
rufliche Tätigkeit eines Notars oder eines 
N otariatskandida ten. " 

2. § 12 hat zu lauten: 

"Beitragslast und Beitragsschuldner 

§ 12. Die nach § 9 zu entrichtenden Beiträge 
entfallen zur Gänze auf die Versicherten, doch 
schuldet die auf den Notariatskandidaten - aus
genommen ein Notariatskandidat im Sinne des 
§ 2 Z. 3 lit. c - entfallenden Beiträge der jeweils 
als Dienstgeber in Betracht kommende Notar 
bzw. Notariatssubstitut. Er ist berechtigt, diese 
Beiträge von den Einkünften des Notariatskan
didaten einzubehalten. Der einbehaltene Beitrag 
ist bis zur Einzahlung an die Versicherungsan
stalt ein dem Beitragsschuldner anvertrautes 
Gut." 

7. § 48 khs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Hat ein Versicherter einen Dienstunfall 
erlitten, dessen Folgen im Zeitpunkt des Ein
trittes des Versicherungsfalles eine Gesundheits
schädigung um mindestens 25v. H.bewirken, so 
ist der Steigerungshetrag nach Abs. 1 Z. 2 zu er
höhen, und zwar hei einer Gesundheitsschädigung 
von 
mindestens 25 v. H. um einen 90 Versicherungs

monaten entsprechenden Steigerungsbetrag 
mindestens 50 v. H. um einen 180 Versicherungs

monaten entsprechenden Steigerungsbetrag 
mindestens 75 v. H. um einen 270 Versicherungs

mona ten en tsprechenden St~erungSibetra:g." 

8. § 54 Ahs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

"Abs. 2 gilt nicht, wenn aus der Ehe ein Kind 
hervorgegangen ist oder hervorgeht oder durch 
die Eheschließung ein Kind legitimiert lworden 
ist. " 

9. Im § 64 Z. 3 ist die Zitierung ,,§ 63 Abs. 2" 
3. Im § 20 Abs. 2 5. Zeile hat nach dem Wort durch die Zitierung ,,§ 63 Abs. 1 und 2" zu er

"vor" der Bindestrich zu entfallen. (Druckfehler- setzen. 
berichtigung). 

4. Im § 39 Abs. 1 4. Zeile ist der Ausdruck 
"estimmt" durch das Wort "bestimmt" zu erset
zen. (Druckfehlerberichtigung). 

5. Im § 39 Abs. 1 1. Satz ist der Ausdruck 
"unterhaltspflichtig" durch den Ausdruck "unter
haltsberechtigt oder unterhaltspflichtig" zu er
setzen. 

6. § 48 Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten: 
"Die Aufwertung ist in der Weise vorzunehmen, 
daß die Monatseinkommen mit dem ihrer zeit
lichen Lagerung entsprechenden, um 0,5 erhöhten 
halben Aufwertungsfaktor des Allgemeinen So
zialversicherungsgesetzes (§ 108 c des Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes) zu vervielfachen 
sind." 

10. Im § 67 Abs. 5 8. Zeile hat der Ausdruck 
"Ver" zu entifaLlen(Druckfethlerherichtigung). 

11. Im § 74 Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten: 

"Die beiden Rechnungsprüfer haQen die ge
samte Gebarul1ig der Versicherungsanstalt jeder
zeit zu überwachen und zu diesem Zweck ins
besondere die Buch-·und Kassenführungund den 
Rechnungsab5<:hiLuß zu überprüfen." 

12. Im § 80 Abs. 1 hat der zweite Satz zu 
lauten: 

"Zur Deckung des Gebarungsabganges kann auch 
die allgemeine Rücklage herangezogen werden, 
soweit sie die Höhe der halben Ausgaben c;ies 
letzten a'bgelaufenen Geschäftsjahres überschrei
tet, jedenfalls aber die Hälfte der allgemeinen 
Rücklage." 
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